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Einschreibungstermine Schulanfänger    S. 172
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Einschreibungstermine Schul-
anfänger in der Stadt Greiz

Das Landratsamt Greiz, Amt Zentrale Ver-
waltung, Schule, Kultur und Sport, gibt die
Einschreibungstermine für die Schulanfän-
ger des Stadtgebietes Greiz für das Schul-
jahr 2007/2008 bekannt.

Die Einschreibungstermine für alle anderen
Schulen außerhalb der Stadt
Greiz werden wie bisher auf die ortsübliche
Weise bekannt gegeben.

Laut Thüringer Schulgesetz in der ab 1.
August 2003 geltenden Fassung
sind die Erziehungsberechtigten nach § 18
und § 59 verpflichtet, ihre Kinder zum
Schulbesuch anzumelden. Falls ohne be-
rechtigten Grund vorsätzlich oder fahrlässig
die Anmeldung eines Schulpflichtigen ver-
säumt wird, gilt dies als Ordnungswidrigkeit.

Zur Einschreibung muss das anzumeldende
Kind sowie dessen Geburtsurkunde oder
das Familienstammbuch mitgebracht wer-
den.

Eingeschult werden alle Kinder, die bis zum
31. Juli 2007 mindestens 6 Jahre alt sind.
Ein Kind, das am 30. Juni eines Jahres
mindestens fünf Jahre alt ist, kann auf An-
trag der Eltern am 1. August desselben Jah-
res in die Schule aufgenommen werden.
Die Entscheidung trifft der Schulleiter im
Benehmen mit dem Schularzt.

Die Kinder sind grundsätzlich in der zustän-
digen  Grundschule anzumelden.

Erziehungsberechtigte eines Kindes mit
sonderpädagogischem Förderbedarf kön-
nen ihr Kind auch unmittelbar bei der zu-
ständigen Förderschule anmelden.

Einschreibungstermine

- Staatliche Grundschule "J.W.Goethe",
Marienstraße 12/14

11. Dezember 2006 10.00 Uhr - 16.00 Uhr
12. Dezember 2006 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
14. Dezember 2006 nach Vereinbarung
(Tel.: 03661 3192)

- Staatliche Grundschule "G. E. Lessing",

- Gotth.-Roth-Straße 3

 14. Dezember 2006  08.00 Uhr - 12.00 Uhr
 18. Dezember 2006 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung
03661/2137

- Staatliche Grundschule Irchwitz, Hain-
bergstraße 3

  12. Dezember 2006 08.30 Uhr - 18.00 Uhr
  14. Dezember 2006 08.30 Uhr - 18.00 Uhr
  15. Dezember 2006 08.30 Uhr - 15.00 Uhr

- Staatliche Grundschule "Bertolt Brecht"
Obergrochlitz, Am Salzacker 2

  11. Dezember 2006 14.00 Uhr - 17.00 Uhr
   12. Dezember 200614.00 Uhr - 17.00 Uhr

- Staatliche Grundschule Greiz-Pohlitz, Am
Zaschberg 9

   11. Dezember 200612.00 Uhr - 18.00 Uhr
   12. Dezember 200608.00 Uhr - 18.00 Uhr

Greiz, den 13.11.2006
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Bekanntmachung

Der Landrat des Landkreises Greiz als unte-
re Naturschutzbehörde  beabsichtigt den
Erlass einer Rechtsverordnung zur Unter-
schutzstellung des geschützten Land-
schaftsbestandteils

„Mühlsdorfer Teichwiesengrund“

in der Flur 1 der Gemarkung Mühlsdorf.

Gemäß § 21 Abs. 2 des Thüringer Natur-
schutzgesetzes (ThürNatG) wird der Ent-
wurf  der Verordnung  mit den dazugehöri-
gen Karten ab dem

11.12.2006

für die Dauer eines Monats im Landratsamt
Greiz, untere Naturschutzbehörde öffentlich
ausgelegt.

Die Unterlagen können dort von jedermann
während der Dienstzeiten eingesehen wer-
den.

Bedenken und Anregungen können wäh-
rend der Auslegungsfrist schriftlich oder zur
Niederschrift beim

Landratsamt Greiz, untere Naturschutzbe-
hörde, Dr.-Scheube-Str. 6; 07973 Greiz

vorgebracht werden.

Greiz, den  07.11.2006

gez.

Schweinsburg
Landrätin


